
VERORDNUNG (EG) Nr. 1923/2002 DER KOMMISSION
vom 28. Oktober 2002

über die Zuteilung von Lizenzen für die Ausfuhr von Käse nach den Vereinigten Staaten von
Amerika im Jahr 2003 im Rahmen bestimmter Quoten der GATT-Übereinkünfte

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 (2), insbesondere auf Artikel 30,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1332/2002 der Kommis-
sion (3), wurde die Zuteilung von Lizenzen für die
Ausfuhr von Käse nach den Vereinigten Staaten von
Amerika im Jahr 2003 für bestimmte Quoten im
Rahmen der GATT-Übereinkünfte eröffnet.

(2) Gemäß Artikel 20 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
174/1999 der Kommission vom 26. Januar 1999 mit
besonderen Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EWG) Nr. 804/68 des Rates im Hinblick auf die
Ausfuhrlizenzen und die Ausfuhrerstattungen im Sektor
Milch und Milcherzeugnisse (4), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1472/2002 (5), gilt Folgendes:
Werden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1332/2002
vorläufige Lizenzen für Erzeugnismengen einer Erzeug-
nisgruppe beantragt, die die verfügbaren Mengen über-
schreiten, so können die Lizenzen unter Berücksichti-
gung der Mengen gleicher Erzeugnisse erteilt werden, die
vom Antragsteller in der Vergangenheit in die Verei-
nigten Staaten ausgeführt wurden, und die Lizenzen
können vorzugsweise solchen Antragstellern erteilt
werden, deren benannte Ausführer Tochterunternehmen
sind. Da die beantragte Menge die verfügbare Menge bei
den meisten Erzeugnisgruppen übersteigt, sollten
Lizenzen vorzugsweise solchen Antragstellern erteilt
werden, deren benannte Ausführer Tochterunternehmen
sind, indem für solche Antragsteller höhere Zuteilungs-
koeffizienten festgesetzt werden.

(3) Nach der geltenden Regelung darf ein Antragsteller auf
die Lizenzzuteilung nicht verzichten, wenn die Menge,
die sich aus der Anwendung der Zuteilungskoeffizienten
ergibt, sehr klein ausfällt. Erfahrungsgemäß besteht unter
solchen Umständen die Gefahr, dass der Antragsteller
seiner Ausfuhrverpflichtung nicht nachkommt und seine
Sicherheit somit verfällt. Es empfiehlt sich deshalb, die
Zuteilung einer Mindestmenge vorzusehen.

(4) Werden die verfügbaren Mengen bestimmter Erzeugnis-
gruppen durch die eingereichten Anträge nicht
ausgeschöpft, so empfiehlt es sich gemäß Artikel 20
Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 174/1999, den

Antragstellern die Restmenge im Verhältnis zu den bean-
tragten Mengen zuzuteilen. Die Zuteilung dieser Zusatz-
mengen ist davon abhängig zu machen, ob die betref-
fenden Wirtschaftsbeteiligten Anträge gestellt und die
entsprechenden Sicherheiten geleistet haben.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Anträgen auf Erteilung vorläufiger Ausfuhrlizenzen, die
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1332/2002 für die in Spalte 3
des Anhangs unter den Bemerkungen 16-Tokio, 16-, 17-, 20-
und 21-Uruguay, 22-Tokio, 22-Uruguay, 25-Tokio und 25-
Uruguay aufgeführten Erzeugnisgruppen und Quoten gestellt
werden von

— Antragstellern, deren benannte Ausführer Tochterunter-
nehmen sind, wird stattgegeben für

— die je Produktcode der Ausfuhrerstattungsnomenklatur
beantragte und 10 Tonnen nicht überschreitende Menge
und

— die je Produktcode der Ausfuhrerstattungsnomenklatur
beantragte und 10 Tonnen überschreitende Menge nach
Anwendung der Zuteilungskoeffizienten gemäß Spalte 5
des Anhangs;

— anderen als den im ersten Gedankenstrich genannten
Antragstellern wird stattgegeben für

— die je Produktcode der Ausfuhrerstattungsnomenklatur
beantragte und 10 Tonnen nicht überschreitende Menge
und

— die je Produktcode der Ausfuhrerstattungsnomenklatur
beantragte und 10 Tonnen überschreitende Menge nach
Anwendung der Zuteilungskoeffizienten gemäß Spalte 6
des Anhangs.

(2) Anträgen auf Erteilung vorläufiger Ausfuhrlizenzen, die
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1332/2002 für die in Spalte 3
des Anhangs unter der Bemerkung 18-Uruguay aufgeführte
Erzeugnisgruppe gestellt werden, wird für die beantragten
Mengen stattgegeben. Bei weiteren Anträgen des Händlers
innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem Inkrafttreten dieser
Verordnung und nach Leistung der geltenden Sicherheit
können nach Anwendung des in Spalte 7 des Anhangs angege-
benen Zuteilungskoeffizienten auf die beantragte Menge vorläu-
fige Ausfuhrlizenzen für weitere Mengen erteilt werden.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Erzeugnisgruppe gemäß den Zusatzvorschriften in
Kapitel 4 des „Harmonised Tariff Schedule of the

United States of America“ Erzeugnisgruppe und Für 2003 verfügbare
Menge

Zuteilungskoeffizient
gemäß Artikel 1

Zuteilungskoeffizient
gemäß Artikel 1 Koeffizient gemäß

Vorschriften
Nr. Gruppe

Quote (t) Absatz 1 erster
Gedankenstrich

Absatz 1 zweiter
Gedankenstrich

Artikel 1 Absatz 2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ANHANG

16 Not specifically provided for 16-Tokio 908,877 0,2773776 0,0924592
(NSPF)

16-Uruguay 2 346,000 0,1836938 0,0612313

17 Blue mould 17-Uruguay 300,000 0,0110092 0,0036697

18 Cheddar 18-Uruguay 1 000,000 1,2578616

20 Edam/Gouda 20-Uruguay 1 000,000 0,2832298 0,0944099

21 Italian type 21-Uruguay 700,000 0,0354890 0,0118297

22 Swiss or Emmenthaler cheese 22-Tokio 393,006 0,7773177 0,2591059
other than with eye formation

22-Uruguay 380,000 1,0000000 0,3684211

25 Swiss or Emmenthaler cheese 25-Tokio 4 003,172 0,4083430 0,1361143
with eye formation

25-Uruguay 1 220,000 0,3543829 0,1181276


